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2. Der Minister und Leiter des Amtes für Preise be
stätigt die Verbraucherpreise für neue, weiterent
wickelte Konsumgüter, die in der Erzeugnisno- 
menklatur zur Bestätigung der Verbraucherpreise 
durch das Amt für Preise* festgelegt sind. Dabei 
werden Betriebspreise, Industrieabgabepreise und 
Verbraucherpreise sowie produktgebundene Ab- 
gaben/Preisstützungen gleichzeitig festgelegt.
Zur sachkundigen Entscheidungsvorbereitung steht 
dem Minister und Leiter des Amtes für Preise als 
Beratungsgremium auf dem Gebiet der Konsum
güterpreisbildung der Zentrale Preisbeirat zur 
Seite.
Mitglieder dieses Zentralen Predsbeirates sind
— ein Stellvertreter des Minister^ für Handel und 

Versorgung,
— ein Stellvertreter des Ministers der Finanzen,
— ein Stellvertreter des zuständigen Industriemi

nisters, des Ministers für Bauwesen, des Mi
nisters für Land-, Forst- und Nahrungsgüter
wirtschaft bzw. des Ministers für Außenwirt
schaft,

— ein Stellvertreter des Präsidenten des Deutschen 
Amtes für Meßwesen und Warenprüfung.

Dem Bundesvorstand des Freien Deutschen Ge
werkschaftsbundes wird empfohlen, einen Vertre
ter in den Zentralen Preisbeirat zu entsenden. 
Werden die Verbraucherpreise für neue, weiter
entwickelte Konsumgüter gemäß in den Ziffern 1 
und'2 genannten Nomenklaturen bestätigt, so er
teilt der Minister und Leiter des Amtes für Preise 
gine Preisbestätigung, die den Betriebspreis, den 
Industrieabgabepreis und den Verbraucherpreis 
umfaßt. Mit den Preisbestätigungen werden auch 
die produktgebundenen Abgaben und die produkt
gebundenen Preisstützungen festgesetzt.

3. Die in den Ziffern 1 und 2 genannten Nomenkla
turen sind in Verbindung mit den Volkswirt
schaftsplänen durch das Amt für Preise in Zusam
menarbeit mit der Staatlichen Plankommission, 
dem Ministerium für. Handel und Versorgung und 
den anderen zuständigen Ministerien zu vervoll
kommnen.
Uber Änderungen der Nomenklatur gemäß Ziff. 1 
entscheidet der Ministerrat auf Vorschlag des Mi
nisters und Leiters des Amtes für Preise.

III.
Verfahren bei der Bestätigung der Verbraucherpreise 

für neue, weiterentwickelte Konsumgüter
Für neue, weiterentwickelte Konsumgüter haben die 

Betriebe Antrag auf Preisbestätigung bei den wirt
schaftsleitenden Organen der Industrie zu stellen, die 
nach den Rechtsvorschriften für die Prüfung und Ko
ordinierung der Preisanträge verantwortlich sind. Da
bei haben die Betriebe auf der Grundlage des gesell
schaftlich notwendigen Aufwandes entsprechend den 
vom Minister und Leiter des Amtes für Preise her
ausgegebenen staatlichen Kalkulatiönsrichtlinien und 
den staatlichen Direktiven zur Ausarbeitung der Ver
braucherpreise einen Preisvorschlag für den Betriebs
preis, den Industrieabgabepreis und den Verbraucher
preis auszuarbeiten.

Die wirtschaftsleitenden Organe der Industrie, die 
für die 'Prüfung und Koordinierung der Preisanträge

* wird den zuständigen Organen direkt zugestellt

der Betriebe aller Eigentumsformen verantwortlich 
sind, haben die Kosten- und Preiskalkulation der Be
triebe gründlich zu kontrollieren und die Einhaltung 
der staatlichen Kalkulationsrichtlinien zu sichern. Sie 
haben zu gewährleisten, daß die Produktion der Er
zeugnisse mit hoher Materialökonomie, unter rationel
ler Ausnutzung der Grundfonds, mit hoher Qualität 
und niedrigen Kosten unter Berücksichtigung des Be
darfs durchgeführt wird. Nach der Überprüfung über
mitteln die wirtschaftsleitenden Organe der Industrie 
den Preisantrag dem zuständigen wirtschaftsleitenden 
Organ des Handels (z. B. Zentrale Warenkontore, 
Großhandelsdirektion Textil- und Kurzwaren).

Die wirtschaftsleitenden Organe des Handels prüfen 
die ihnen vorgelegten Preisanträge und arbeiten einen 
eigenen Preisvorschlag, vor allem bezüglich des Ver
braucherpreises unter Berücksichtigung des bestehen
den Sortiments und des Bedarfs, aus.

,Zur Vorbereitung einer sachkundigen Entscheidung 
in hoher Qualität werden die Preisanträge in den Preis
beiräten beraten. Die Preisbeiräte haben die Aufgabe, 
durch ihre Vorschläge zur Durchsetzung der sozialisti
schen Preispolitik, insbesondere zur Sicherung der Sta
bilität der Verbraucherpreise und zur Herstellung von 
Erzeugnisgen in hoher Qualität mit niedrigen Kosten, 
beizutragen. Nach Beratung im Preisbeirat werden die 
Preisanträge für neue, weiterentwickelte Konsumgüter 
gemäß den im Abschnitt II Ziffern 1 und 2 genannten 
Nomenklaturen durch die wirtschaftsleitenden Organe 
des Handels zusammen mit einem eigenen Preisvor
schlag dem Minister für Handel und Versorgung über
geben.

Dieses Verfahren für die Prüfung und Entscheidungs
vorbereitung der Verbraucherpreisvorschläge gilt sinn
gemäß auch für besonders festgelegte wirtschaftsleitende 
Organe der Industrie (WB und Kombinate, wie z.B. 
WB Eisen-, Blech-, Metallwaren, WB Süß- und Dauer
backwaren), des Produktionsmittelhändels sowie für die 
Räte der Bezirke.

Der Minister und Leiter des Amtes für Preise sichert 
die Einhaltung der Beschlüsse des Ministerrates und 
der staatlichen Direktiven und Richtlinien bei der Aus
arbeitung der Preisvorschläge durch die aktive Mitwir
kung eines Beauftragten bei den Beratungen der Preis
beiräte. Der Beauftragte im Preisbeirat kann notwen
dige Kostenkontrollen in den Betrieben bzw. Überprü
fungen der vorgeschlagenen Betriebspreise veranlassen; 
er hat das Recht, gegen die Entscheidungen der wirt
schaftsleitenden Organe des Handels Einspruch zu er
heben. Wird dem Einspruch nicht stattgegeben, ver
anlaßt er eine Entscheidung durch den Minister und 
Leiter des Amtes für Preise.

Der Minister für Handel und Versorgung prüft die 
Preisanträge und reicht sie zusammen mit einem eige
nen Preisvorschlag beim Minister und Leiter des Amtes 
für Preise ein.

Die Industrieminister, der Minister für Bauwesen so
wie der Minister für Land-, Forst- und Nahrungsgüter
wirtschaft sichern bei der Anleitung und Kontrolle der 
WB, Wirtschaftsräte der Bezirke, Kombinate und Be
triebe vor allem die Durchsetzung der staatlichen Kalku
lationsrichtlinien bei der Ausarbeitung der Betriebs
preise für neue, weiterentwickelte Konsumgüter. Sie 
sind dafür verantwortlich, daß Vorschläge für Verbrau
cherpreise von den Betrieben und wirtschaftsleitenden 
Organen entsprechend den staatlichen Richtlinien aus
gearbeitet und kontrolliert werden. Sie nehmen darüber


